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Abrechnungsverband Ost.

Korrektur- und 

Abmeldungen.
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Ihre Nachricht ist für jede 
teilnehmende Person sichtbar.

1. Haben Sie Fragen zu den heutigen Themen?

Feedbackbogen beim Verlassen des 
Seminars.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter.



Seite 3

2. Haben Sie individuelle Fragen oder zu 

anderen Themen?

Wenden Sie sich an den Arbeitgeberservice oder 
Kundenservice der VBL.
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1 Korrekturen von Versicherungsdaten.

2 Abmeldung.
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1. Korrekturen von Versicherungsdaten.
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Rückwirkender Beginn der Pflichtversicherung.Rückwirkender Beginn der Pflichtversicherung.1.

Nachentrichtung von Beiträgen und Umlagen.Nachentrichtung von Beiträgen und Umlagen.2.

Korrektur von bereits gemeldeten Entgelten.Korrektur von bereits gemeldeten Entgelten.3.
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■ Nachzahlung oder Überzahlung kann mit laufenden Arbeitslohn verrechnet werden

■ Nachzahlung oder Überzahlung für das vergangene Jahr kann erst nach dritter Januarwoche des 
Folgejahres erfolgen
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Beispiele zu Meldungen bei rückwirkendem Beginn der Pflichtversicherung. 

Beispiel 1.
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Meldung zur VBL.
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Beispiel 2.
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Meldung zur VBL.
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Beispiele zu Meldungen bei einer Nachentrichtung von Beiträgen und Umlagen. 

Beispiel 1.

Ein Arbeitsverhältnis beginnt zum 15. Dezember 2024. Die Pflichtversicherung beginnt zum 
gleichen Zeitpunkt. Das Entgelt für Dezember 2024 fließt mit der Gehaltszahlung für Januar am 
15. Januar 2025 zu. 

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt für 2024 1.000,00 €

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 34.000,00 €
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Meldung zur VBL.
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Beispiel 2.

Ein Arbeitsverhältnis beginnt zum 15. Dezember 2024. Die Pflichtversicherung beginnt zum 
gleichen Zeitpunkt. Das Entgelt für Dezember 2024 fließt mit der Gehaltszahlung für Januar am 
31. Januar 2025 zu. 

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt für 2024 1.000,00 €

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 34.000,00 €
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Meldung zur VBL.
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Beispiele bei Verrechnung von Arbeitsentgelt. 

Beispiel 1.

Eine Pflichtversicherung beginnt am 1. Juli 2024. Im Februar 2025 wird eine Nachzahlung für das 
Jahr 2024 in Höhe von 1.000,00 Euro ausgezahlt.

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt vom 01.07.2024 bis 31.12.2024 21.000,00 €

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 
(ohne Nachzahlung)

46.000,00 €

Nachzahlung für 2024 im Februar 2025 1.000,00 €



Seite 21

Meldung zur VBL.
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Beispiel 2.

Eine Pflichtversicherung beginnt am 1. Juli 2024. Im April 2025 erfolgt eine Rückforderung wegen 
zu viel gezahlten Entgelts für das Jahr 2024 in Höhe von 2.000,00 Euro.

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt vom 01.07.2024 bis 31.12.2024 18.000,00 €

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 
(ohne Rückforderungsbetrag) 32.000,00 €

Rückforderungsbetrag für 2024 2.000,00 €
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Meldung zur VBL.
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Beispiel 3.

Eine Pflichtversicherung beginnt am 1. Juli 2024. Im Jahr 2024 wurde zu viel Gehalt gezahlt. Die 
Rückforderung des zu viel gezahlten Arbeitsentgelts in Höhe von 2.400,00 Euro erfolgt im März 
2025. Ab April 2025 befindet sich die Person im Urlaub ohne Bezüge. Die beschäftigte Person 
verzichtet auf die Steuerfreiheit ihrer Beiträge zugunsten der Riesterförderung. 

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt vom 01.07.2024 bis 31.12.2024 16.000,00 €

Rückforderungsbetrag 2.400,00 €

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt für 2025 (vor Verrechnung) 2.000,00 €
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Meldung zur VBL.
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Beispiel 4.

Eine Pflichtversicherung beginnt am 1. Juli 2024. Im Jahr 2025 erhält die beschäftigte Person 
eine tarifliche Nachzahlung für die Monate September bis Dezember 2024. Aufgrund einer 
Beurlaubung ohne Bezüge wird im Jahr 2025 kein Gehalt gezahlt. Die beschäftigte Person 
verzichtet auf die Steuerfreiheit ihrer Beiträge zugunsten der Riesterförderung. 

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt vom 01.07.2024 bis 31.12.2024 16.000,00 €

Tarifliche Nachzahlung für 01.09.2024 bis 31.12.2024
(Auszahlung im März 2025) 

350,00 €
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Meldung zur VBL.
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Bleiben Sie auf dem Laufenden.

 Versand sechsmal im Jahr

 Aktuelle Themen und Wissenswertes rund um die betriebliche Altersvorsorge bei der VBL 

 Informationen zu neuen Service-Angeboten, Online-Services in Meine VBL und Gesetzesänderungen

 Aktuelle Seminartermine
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2. Abmeldungen.
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Ein Beschäftigungsverhältnis endet zum 31. August 2025 aufgrund eigener Kündigung. Die 
Pflichtversicherung endet zum gleichen Zeitpunkt.

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt vom 01.01.2025 bis 31.08.2025 36.000,00 €

Beispiel 1.
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Meldung zur VBL.



Seite 32

Eine beschäftigte Person wird zum 1. Juli 2025 ins Beamtenverhältnis übernommen. Die 
Pflichtversicherung ist nach den Ausführungsbestimmungen zu § 28 Abs. 2 VBLS ab diesem 
Zeitpunkt zu beenden.

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt vom 01.01.2025 bis 30.06.2025 15.000,00 €

Beispiel 2.
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Meldung zur VBL.
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Ein Beschäftigungsverhältnis endet zum 30. Juni 2025 aufgrund eigener Kündigung. Der 
Arbeitgeber meldet die Person von der Pflichtversicherung ab. Im August 2025 erhält sie noch 
Überstunden für Juni 2025 ausgezahlt.

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt vom 01.01.2025 bis 30.06.2025 15.000,00 €

Nachzahlung aus Überstunden im August 2025 500,00 €

Beispiel 3.



Seite 35

Meldung zur VBL.
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Ein Beschäftigungsverhältnis endet zum 31. Dezember 2025 aufgrund eigener Kündigung. Der 
Arbeitgeber meldet die Person von der Pflichtversicherung ab. Im Februar 2026 erhält sie 
nachträglich noch Überstunden für Dezember 2025 ausgezahlt.

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 34.000,00 €

Nachzahlung aus Überstunden im Februar 2026 500,00 €

Beispiel 4.
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Meldung zur VBL.
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Beispiel bei Beendigung der Pflichtversicherung wegen Eintritt des Versicherungsfalles.

Beispiel 1.

Ende der Pflichtversicherung wegen des Bezuges einer Regelaltersrente als Vollrente.

Beginn der Regelaltersrente 01.11.2025

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt vom 01.01.2025 bis 31.10.2025 20.000,00 €
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Meldung zur VBL.
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Beispiel 2.

Ab 1. Juni 2025 wird eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung auf Zeit bezogen. Das 
Beschäftigungsverhältnis ruht entsprechend § 33 Abs. 2 Satz 5 TVöD ab 1. Juni 2025. 

Die Person erhält im Juli 2025 eine Nachzahlung in Höhe von 200,00 Euro für das Jahr 2024.

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt vom 01.01.2025 bis 31.05.2025 12.000,00 €

Nachzahlung 200,00 €

Jahressonderzahlung im November 2025 575,00 €
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Meldung zur VBL.
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Beispiel 2.1 – Fortführung Beispiel 2

Im Jahr 2026 wird weiterhin die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung auf Zeit bezogen. Ab 
1. April 2026 wird beim gleichen Arbeitgeber die Beschäftigung wieder aufgenommen.

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt vom 01.04.2026 bis 31.12.2026 24.500,00 €
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Meldung zur VBL.
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onlineseminare@vbl.de


